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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

1 ALLGEMEINES 
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden „AGB“ genannt) 

gelten für alle von MI-KU e.U. (im folgenden Auftragnehmer – „AN“ genannt) durchgeführten Aufträge, 
Angebote, Lieferungen und technischen, gestalterischen, (bild-) journalistischen und redaktionellen 
Leistungen, Erstellung von Individualprogrammen, sowie die Vermietung, entgeltlichen oder 
unentgeltlichen zeitweisen Überlassung von technischen Geräten im Zusammenhang mit, bzw. zur 
Herstellung jedweder Fotografie-, Film- und Videowerke sowie Individualprogrammen und VR 
Experiences (im folgenden „Werk“ genannt).  

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebots des AN 
durch den Auftraggeber / Kunden (im folgenden Auftraggeber oder Kunde genannt), spätestens jedoch 
mit der Verwertung, bzw. Benutzung in jedweder Form.  

3. Wenn der Auftraggeber den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu 
erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit widersprochen. 
Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der 
AN diese schriftlich anerkennt.  

4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung 
und für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des AN.  

2 ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS 
1. Ein Auftrag (Vertrag) kommt zustande, wenn der Auftraggeber aufgrund eines schriftlichen oder 

mündlichen Angebots des AN dieses schriftlich oder mündlich angenommen hat, oder, wenn im Falle 
einer mündlichen Vertragsannahme, sei es durch den AN oder durch den Auftraggeber, der AN die 
mündliche Angebotsannahme schriftlich oder mündlich bestätigt hat. Fehlt es an einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung, kommt der Vertrag spätestens durch die Ausführung desselben zustande.  

2. Sämtliche Angebote des AN erfolgen freibleibend und unverbindlich.  
3. Konzepte, Entwürfe, Exposés, Treatments, Manuskripte, Storyboards, Drehbücher, 

Leistungsbeschreibungen usw., Angebote oder Schriftstücke des AN können nur annähernd 
maßgebend sein. Der AN behält sich vor, anstelle von vereinbarten Leistungen oder Gegenständen 
solche zu liefern, die der fortschreitenden Entwicklung entsprechen, wenn die technische oder 
inhaltliche Leistung nahezu erreicht oder übertroffen wird.  

4. Die vom AN angebotenen Preise sind 14 Tage ab Angebotsabgabe gültig, soweit keine anderen 
Preisbindungsfristen vereinbart wurden. Nach fristgerechter Auftragserteilung durch den Kunden wird 
der Angebotspreis bindend.  

3 PREISE  / HONORAR 
1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.  
2. Alle sich aus dem Vertrag zwischen dem AN und dem Auftraggeber ergebenden 

Zahlungsverpflichtungen gelten als in Euro vereinbart.  
3. Der Auftraggeber verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. 
4. Mangels ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung steht dem AN ein Werklohn (Honorar) nach seinen 

jeweils gültigen Preislisten, sonst ein angemessenes Honorar, zu. 
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5. Das Honorar steht auch für Layout- oder Präsentationsaufnahmen sowie dann zu, wenn eine 
Verwertung unterbleibt oder von der Entscheidung Dritter abhängt. Auf das Aufnahmehonorar 
werden in diesem Fall keine Preisreduktionen gewährt. 

6. Alle Material- und sonstigen Kosten (Requisiten, Produkte, Modelle, Reisekosten, Aufenthaltsspesen, 
Visagisten etc.), auch wenn deren Beschaffung durch den AN erfolgt, sind gesondert zu bezahlen. 

7. Im Zuge der Durchführung der Arbeiten vom Auftraggeber gewünschte Änderungen gehen zu dessen 
Lasten. 

8. Konzeptionelle Leistungen (Beratung, Layout, sonstige grafische Leistungen etc.) sind im 
Aufnahmehonorar nicht enthalten. Dasselbe gilt für einen überdurchschnittlichen organisatorischen 
Aufwand oder einen solchen Besprechungsaufwand. 

9. Nimmt der Auftraggeber von der Durchführung des erteilten Auftrages aus in seiner Sphäre liegenden 
Gründen Abstand, steht dem AN mangels anderer Vereinbarung das vereinbarte Entgelt zu. Im Fall 
unbedingt erforderlicher Terminveränderungen (z. B. aus Gründen der Wetterlage) sind ein dem 
vergeblich erbrachten bzw. reservierten Zeitaufwand entsprechendes Honorar und alle Nebenkosten 
zu bezahlen. 

10. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, steht dem AN im Fall der Erteilung 
einer Nutzungsbewilligung ein Werknutzungsentgelt in vereinbarter oder angemessener Höhe 
gesondert zu. 

11. Soweit zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als vier 
Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung gültigen Preise; diese dürfen 
jedoch nicht mehr als 15 % über dem ursprünglich vereinbarten Preis liegen.  

12. Der AN ist berechtigt, branchenübliche Abschlagszahlungen zu verlangen. Soweit nicht anders 
vereinbart, werden folgende Abschlagszahlungen berechnet: 1/3 des Auftragswertes nach 
Auftragserteilung, 1/3 bei Produktions-/ Arbeitsbeginn und 1/3 nach Fertigstellung aller Arbeiten.  

13. Wetterbedingte Verschiebungen von Aufnahmen (Wetterrisiko) sind in den kalkulierten 
Produktionskosten nicht enthalten. Sofern schriftlich nicht anders vereinbart, werden aus diesem Titel 
anfallende Mehrkosten nach belegtem Aufwand zzgl. Miet- und Stornokosten in Rechnung gestellt.  

14. Bei vom Auftraggeber verursachten Verzögerungen, Verlängerungen oder Verschiebungen von 
Aufnahmen werden aus diesem Titel anfallende Mehrkosten nach belegtem Aufwand zzgl. Miet- und 
Stornokosten in Rechnung gestellt. 

 

4 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
1. Die Zahlung gilt nach Geldeingang bei dem AN als erfolgt.  
2. Erfolgt die Auslieferung / Leistungserbringung per Rechnung, ist der Rechnungsbetrag sofort nach 

Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Der AN ist berechtigt, mit der Rechnung ein 
Zahlungsziel zu setzen, bei dessen Überschreitung der Auftraggeber in Verzug gerät. Bei nicht 
fristgerechter Zahlung ist der AN berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3 % über dem Diskontsatz der 
österreichischen Nationalbank, jedoch mindestens 9 % p.a. zu verlangen.  

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet Zahlungseinstellung, Vergleichs- oder Konkursanmeldungen während 
einer laufenden Produktion dem AN unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall ist der AN berechtigt, 
weitere Leistungen von einer angemessenen Sicherheitsleistung abhängig zu machen, die den AN für 
den gesamten geschuldeten Betrag absichert. Wird keine Sicherheit in angemessener Form erbracht, 
ist der AN berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Kunden – egal 
aus welchem Grund – ist der AN berechtigt, sich aus solchen Sicherheiten zu befriedigen, die der 
Kunde aus anderen Geschäftsbeziehungen mit dem AN auf diese Unternehmen übertragen hat. Dies 
bezieht sich insbesondere auf die Verwertung von zur Sicherheit übergebenen bzw. übertragenen 
Gegenständen und übertragenen Auswertungsrechten.  
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4. Bisher erbrachte Lieferungen und Leistungen werden in Rechnung gestellt. Die Eigentumsrechte an 
sämtlichen Waren und Lieferungen, sowie sämtliche Rechte an erbrachten technischen, geistigen, 
gestalterischen, journalistischen und redaktionellen Leistungen, insbesondere jegliche Nutzungsrechte 
an audiovisuellem, fotografischem und schriftlichem Material (Werke), verbleiben bis zur 
vollständigen Bezahlung des gesamten vereinbarten Kaufpreises, aller Honorare, Spesen, Auslagen, 
Zusatz- und Nebenkosten bei dem AN.  

5. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt wurden oder unstreitig sind. Noch ausstehende Gutschriften berechtigen den Kunden 
nicht, Zahlungen zurückzuhalten. Der Kunde ist zur Ausübung eines Zurückhaltungsrechts nur insoweit 
berechtigt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

5 LEISTUNGSUMFANG, GEFAHRENÜBERGANG, ERFÜLLUNG 
1. Alle Versendungen und Rücksendungen von technischem Gerät oder jedweden sonstigen 

Erzeugnissen / Leistungen, wie z.B. Werke und Datenträger, erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers. 
Dies gilt auch, wenn der Transport mit Fahrzeugen des AN durchgeführt wird und solange sich die 
Waren auf dem Transportweg befinden.  

2. Die Gefahr geht auch dann auf den Auftraggeber über, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.  
3. Wird auf Wunsch des Auftraggebers der Versand oder die Zustellung verzögert, geht die Gefahr vom 

Bestehen der Versandbereitschaft an auf den Auftraggeber über.  
4. Der AN ist berechtigt, Leistungen durch Subunternehmer erbringen zu lassen.  
5. Verlangt der Auftraggeber vor der Abnahme des Werkes Änderungen der zeitlichen Disposition, des 

Konzepts, Manuskripts, Storyboards, Drehbuches oder bereits hergestellter Teile des Werkes, so 
gehen diese Änderungen und daraus resultierende Kosten zu seinen Lasten, sofern es sich nicht um 
Geltendmachung berechtigter Mängelrügen handelt. Der AN hat den Auftraggeber unverzüglich über 
die voraussichtlichen Kosten dieser Änderungen zu unterrichten.  

6. Hat der Auftraggeber nach Abnahme des Werkes Änderungswünsche, so hat er dies dem AN schriftlich 
mitzuteilen. Der AN ist verpflichtet und allein berechtigt, Änderungen vorzunehmen oder die 
Genehmigung zu erteilen, diese Änderungen von Dritten vornehmen zu lassen. Die Kosten derartiger 
Änderungen gehen zulasten des Auftraggebers.  

7. Der Auftrag gilt als erfüllt, bzw. die Leistung gilt als erbracht, sobald das Werk durch den Auftraggeber 
einer Nutzung zugeführt wird, auch wenn dieser das Werk vorher nicht abgenommen, schriftlich oder 
mündlich freigegeben hat.  

8. Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils betroffene 
Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wochen ab Lieferung durch den AN. Diese 
wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. Lässt der Auftraggeber den Zeitraum von vier 
Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit dem Enddatum des 
genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den 
Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen.  
Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind 
vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem AN zu melden, der um rasche mögliche 
Mängelbehebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass 
der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine 
neuerliche Abnahme erforderlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Abnahme von Software 
wegen unwesentlicher Mängel abzulehnen. 

9. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber 
zu vertreten sind, sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom AN gegen 
Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn Programmänderungen, 
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Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen 
worden sind. 

10. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass eine barrierefreie Ausgestaltung (Bundesgesetzes über die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG) 
nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese nicht gesondert/ individuell vom Auftraggeber 
angefordert wurde. Sollte die barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart worden sein, so obliegt dem 
Auftraggeber die Überprüfung der Leistung auf ihre Zulässigkeit im Hinblick auf das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz durchzuführen. 

11. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, etwaige Aufnahmeobjekte nach der Aufnahme unverzüglich 
wieder abzuholen. Werden diese Objekte nicht spätestens zwei Werktage nach Aufforderung 
abgeholt, ist der AN berechtigt, Lagerkosten zu berechnen oder die Gegenstände auf Kosten des 
Auftraggebers einzulagern. Transport- und Lagerkosten gehen hierbei zu Lasten des Auftraggebers 

6 FRISTEN UND TERMINE 
1. Eine Festsetzung von Lieferterminen oder Fristen bedarf stets der Schriftform. Die Frist beginnt jeweils 

mit der Absendung der Auftragsbestätigung, frühestens jedoch mit der restlosen Klärung aller 
Einzelheiten des Geschäfts, sowie der Beibringung der vom Auftraggeber zu beschaffenden 
Ausgangsmaterialien, Unterlagen, notwendigen Informationen und Einzelanweisungen und ggf. 
erforderlich werdenden Genehmigungen jeder Art. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Leistungserbringung des AN von Genehmigungen, dem Einverständnis, der Duldung oder der aktiven / 
passiven Unterstützung Dritter abhängt. Nachträglich vom Auftraggeber gewünschte Änderungen 
unterbrechen die Frist. Diese beginnt nach Einigung über die gewünschten Änderungen neu zu laufen.  

2. Hat der AN vereinbarte Termine oder Fristen schuldhaft nicht eingehalten, ist der Auftraggeber 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, sofern er vorher dem AN schriftlich eine angemessene 
Nachfrist gesetzt hat und diese Nachfrist fruchtlos verstrichen ist.  

3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, insbesondere aufgrund von 
wetterbedingten (ganz oder teilweisen) Verschiebungen einzelner oder mehrerer Aufnahmetage 
(Wetterrisiko), sowie aufgrund von anderen Ereignissen, die dem AN die Lieferung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen, auch wenn sie bei Lieferanten oder Unterlieferanten des AN 
eintreten, hat der AN nicht zu vertreten (ausgenommen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit). Sie 
berechtigen den AN die Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. Die bisher erbrachten Leistungen werden jedoch in vollem Umfang in Rechnung 
gestellt.  

7 URHEBERRECHTE, VERWERTUNGSRECHTE 
1. Das Urheberrecht gem. § 38/1 Urh.G. und sämtliche Nutzungsrechte an allen erbrachten Werken, 

Lieferungen und Leistungen liegen bei dem AN. 
2. Der Auftraggeber ist bei jeder Nutzung von fotografischen Werken und Einzelbildern aus Filmwerken 

verpflichtet, die Herstellerbezeichnung (Namensnennung) bzw. den Copyrightvermerk im Sinn des 
WURA (Welturheberrechtsabkommens) deutlich und gut lesbar (sichtbar), insbesondere nicht 
gestürtzt und in Normallettern, unmittelbar beim Medium und diesem eindeutig zuordenbar 
anzubringen wie folgt: ©MI-KU.com. Jedenfalls gilt diese Bestimmung als Anbringung der 
Herstellerbezeichnung im Sinn des §74 Abs3. UrhG.  

3. Der AN erteilt dem Auftraggeber nur gem. vorheriger schriftlicher Vereinbarung und unter Vorbehalt 
der vollständigen Bezahlung des gesamten Honorars, sowie aller Spesen, Auslagen, Zusatz- und 
Nebenkosten, die Nutzungsbewilligung des Werkes. Der Auftraggeber erwirbt in diesem Fall eine 
einfache (nicht exklusive und nicht ausschließende), nicht übertragbare (abtretbare) 
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Nutzungsbewilligung für den ausdrücklich vereinbarten Verwendungszweck und innerhalb der 
vereinbarten Grenzen (Auflageziffer, zeitliche und örtliche Beschränkung etc.); im Zweifel ist der in der 
Rechnung bzw. im Lieferschein angeführte Nutzungsumfang maßgebend. Jedenfalls erwirbt der 
Auftraggeber nur so viele Rechte, wie es dem offengelegten Zweck des erteilten Auftrags entspricht. 
Mangels anderer Vereinbarung gilt die Nutzungsbewilligung nur für eine einmalige Veröffentlichung 
(in einer Auflage), nur für das ausdrücklich bezeichnete Medium des Auftraggebers und nicht für 
Werbezwecke als erteilt. 

4. Jede Veränderung des übergebenen Werks bedarf der schriftlichen Zustimmung des AN. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn die Änderungen nach dem, dem AN bekannten Vertragszweck erforderlich ist. 

5. Die Übertragung ausschließlicher Nutzungsrechte sowie die Erteilung des Vervielfältigungsrechtes sind 
gesondert zu vereinbaren und kostenpflichtig. 

6. Der AN behält in jedem Fall ein eingeschränktes Nutzungsrecht an dem von ihm produzierten Werks 
und dem Drehmaterial und zwar in dem Sinne, dass er das Bildmaterial zur Demonstration des 
eigenen Leistungsbeweises, auch anlässlich von Wettbewerben und Festivals verwerten und nutzen 
darf.  

7. Soweit überhaupt vereinbart, gehen Eigentumsrechte des AN erst mit vollständiger Zahlung des 
vereinbarten Preises auf den Auftraggeber über. Dies gilt insbesondere bei Kaufverträgen, bei denen 
grundsätzlich der verlängerte Eigentumsvorbehalt zugunsten des AN als vereinbart gilt.  

8. Soweit der Auftraggeber von dem AN empfangene Leistungen, insbesondere Waren, an Dritte 
weitergibt, tritt er hiermit schon jetzt sämtliche daraus gegenüber diesem Kunden entstehende 
Ansprüche an den AN ab. Der AN ist zu jeder Zeit berechtigt, die Abtretung offenzulegen. Der 
Auftraggeber ist jederzeit verpflichtet, dem AN über den Vergleich unter Eigentumsvorbehalt 
stehender Geschäfte zu unterrichten und über den Bestand abgetretener Forderungen Auskunft zu 
erteilen.  

9. Zur Sicherung der urheberrechtlichen Verwertungsrechte verbleibt das Ausgangsmaterial (Bild und 
Ton) insbesondere Negative, Masterbänder, digitale Daten, digitale Datenträger und ebenso das 
Restmaterial beim AN.  

10. Der AN wird das Ausgangsmaterial und das Werk ohne Rechtspflicht für die Dauer von einem halben 
Jahr archivieren. Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung stehen dem Auftraggeber keinerlei 
Ansprüche zu. 

11. Bei vereinbarter Datenvorhaltung („Film Library Abonnement“) wird das Ausgangsmaterial und die aus 
dem Ausgangsmaterial erzeugten Werke für die Dauer der vereinbarten Datenvorhaltung archiviert 
und kann auf Anfrage gegen Berechnung bereitgestellt werden. Nach Ablauf der Vereinbarung wird 
die Archivierung ohne Rechtspflicht für die Dauer von einem halben Jahr weitergeführt. Im Fall des 
Verlusts oder der Beschädigung stehen dem Auftraggeber keinerlei Ansprüche zu. 

12. Ein Recht auf Übergabe digitaler Bilddaten besteht nur nach ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung 
und betrifft – sollte keine abweichende Vereinbarung bestehen – nur eine Auswahl und nicht 
sämtliche vom AN hergestellte Daten. Jedenfalls gilt die Nutzungsbewilligung nur im Umfang des 
Punktes 7.3. als erteilt. 

13. Mit der Ablieferung des Werkes geht das Risiko für die Kopierunterlagen an den Auftraggeber über, 
auch wenn das Werk beim AN oder bei einer von ihm beauftragten Kopieranstalt gelagert wird.  

14. Wird dem Auftraggeber eine Software zur Verfügung gestellt, deren Lizenzinhaber ein Dritter ist, so 
richtet sich die Einräumung des Nutzungsrechts nach den Lizenzbestimmungen des Lizenzinhabers 
(Hersteller).  

15. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung von Werken in Onlinedatenbanken, in elektronischen Archiven, 
im Internet oder in Intranets, welche nicht nur für den internen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt 
sind, auf Diskette, CD-Rom oder ähnlichen Datenträgern ist nur aufgrund einer besonderen 
Vereinbarung zwischen dem AN und dem Auftraggeber gestattet. Das Recht auf eine Sicherheitskopie 
bleibt hiervon unberührt.  
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8 HAFTUNG 
1. Der Auftraggeber trägt das volle und alleinige Risiko der urheberrechtlichen und (schutz-) rechtlichen 

Zulässigkeit des erteilten Auftrags und stellt den AN in allen Fällen von der Inanspruchnahme dritter 
Rechtsinhaber frei.  

2. Für die Einholung allenfalls erforderlicher Werknutzungsbewilligungen Dritter und die Zustimmung zur 
Abbildung von Personen hat der Auftraggeber zu sorgen. Er hält den AN diesbezüglich schad- und 
klaglos, insbesondere hinsichtlich von Ansprüchen aus dem Recht auf das eigene Bild gem. § 78 UrhG 
sowie hinsichtlich von Verwendungsansprüchen gem. § 1041 ABGB. Der AN garantiert die Zustimmung 
von Berechtigten nur im Fall ausdrücklicher schriftlicher Zusage für die vertraglichen 
Verwendungszwecke. 

3. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das Urheberrecht hinaus, sowie die Einholung von 
Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Auftraggeber.  

4. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Betextung sowie die sich aus der konkreten 
Veröffentlichung und Nutzung ergebenden Sinnzusammenhänge.  

5. Sollte der AN vom Auftraggeber mit der elektronischen Bearbeitung fremder Medien beauftragt 
werden, so versichert der Auftraggeber, dass er hierzu berechtigt ist und stellt den AN von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die auf eine Verletzung dieser Pflichten beruhen. 

6. Wird der AN im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb bzw. der Veröffentlichung des 
Werkes z.B. im Internet von einem Dritten, der dadurch in seinen Rechten verletzt, belästigt, bedroht 
und/oder verleumdet wird, in Anspruch genommen, hat der Auftraggeber den AN zu Gänze schad- 
und klaglos zu halten. 

7. Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung von über Auftrag hergestellten Medien haftet der AN - aus 
welchem Rechtstitel immer - nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung ist auf eigenes 
Verschulden und dasjenige seiner Bediensteten beschränkt; für Dritte (Labors etc.) haftet der AN nur 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei der Auswahl. Jede Haftung ist auf die Materialkosten und die 
kostenlose Wiederholung der Aufnahmen (sofern und soweit dies möglich ist) beschränkt. Weitere 
Ansprüche stehen dem Auftraggeber nicht zu; der AN haftet insbesondere nicht für allfällige Reise- 
und Aufenthaltsspesen sowie für Drittkosten (Modelle, Assistenten, Visagisten und sonstiges 
Aufnahmepersonal) oder für entgangenen Gewinn, Folge- und immaterielle Schäden. 
Schadenersatzansprüche bestehen nur, wenn vom Geschädigten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen 
wird. Ersatzansprüche verjähren nach 3 Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger, jedenfalls 
aber in 10 Jahren nach Erbringung der Leistung oder Lieferung. 

8. Punkt 8.7 gilt entsprechend für den Fall des Verlusts oder der Beschädigung übergebener Vorlagen 
(Filme, Layouts, Display-Stücke, sonstige Vorlagen etc.) und übergebener Produkte und Requisiten. 
Wertvollere Gegenstände sind vom Auftraggeber zu versichern. 

9. Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Auftraggebers zurückzuführen sind, 
wird nicht gehaftet (§ 1168a ABGB). Jedenfalls haftet der AN nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

10. Für feste Auftragstermine wird nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gehaftet. Im Fall 
allfälliger Lieferverzögerungen gilt 8.7 entsprechend. 

11. Geringfügige Lieferfristüberschreitungen sind jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass dem Auftraggeber 
ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

12. Der AN haftet dem Auftraggeber für von ihm nachweislich verschuldete Schäden nur im Falle groben 
Verschuldens. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom AN beigezogene Dritte 
zurückzuführen sind. 

9 DATENSCHUTZ 
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Der Auftraggeber nimmt, sofern diesem nicht eine weiterführende Mitteilung zugegangen ist, folgende 
Datenschutzmitteilung zur Kenntnis und bestätigt, dass der AN damit die ihn treffenden 
Informationspflichten erfüllt hat: 

Der AN als Verantwortlicher verarbeitet die personenbezogenen Daten des Auftraggebers wie folgt: 

1. Zweck der Datenverarbeitung  
Der AN verarbeitet die unter Punkt 2. Genannten personenbezogenen Daten zu Ausführung des 
geschlossenen Vertrages und / oder der vom Auftraggeber angeforderten Bestellungen bzw. zur 
Verwendung der Werke zu Werbezwecken des AN , darüber hinaus die weiters bekanntgegebenen 
personenbezogenen Daten für die eigenen Werbezwecke des AN.  

2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Der AN verarbeitet die personenbezogenen Daten, nämlich Name, Anschrift, Telefon- und 
Telefaxnummer, E-Mail-Adressen, Bankverbindung und Bilddaten, um die unter Punkt 1. genannten 
Zwecke zu erreichen.  

3. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Auftraggebers  

4. Speicherdauer: 
Die personenbezogenen Daten des Auftraggebers werden vom AN nur so lange aufbewahrt, wie dies 
vernünftigerweise als notwendig erachtet wird, um die unter Punkt 1. genannten Zwecke zu erreichen, 
und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Die personenbezogenen Daten des Auftraggebers 
werden so lange gespeichert, solange gesetzlich Aufbewahrungspflichten bestehen oder 
Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.  

5. Die Rechte des Vertragspartners im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
Nach geltendem Recht ist der Vertragspartner unter anderem berechtigt:  

a. zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten der AN gespeichert hat, um Kopien 
dieser Daten – ausgenommen die Lichtbilder selbst – zu erhalten 

b. die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen seiner personenbezogenen Daten, die falsch 
sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen 

c. vom AN zu verlangen, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten – sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen – einzuschränken 

d. unter bestimmten Umständen der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu 
widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen 

e. Datenübertragbarkeit zu verlangen 

f. Die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu 
kennen 

g. bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu 
erheben 

6. Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Sollte der Auftraggeber zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten Fragen und Anliegen 
haben, kann sich dieser an den ihm namentlich und anschriftlich bekannten AN wenden. 
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10 GEHEIMHALTUNG 
1. Der AN verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß § 6 des Datenschutzgesetzes 

einzuhalten. 

11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
1. Erfüllungsort ist der Unternehmenssitz des AN. 
2. Gerichtsstand für alle Ansprüche, auch Scheck- und Wechselprozesse, ist der Unternehmenssitz des 

AN.  Im Fall der Sitzverlegung können Klagen am alten und am neuen Unternehmenssitz an-hängig 
gemacht werden. 

3. Es gilt ausschließlich österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird 
ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

4. Allfällige Regressforderung, die Auftraggeber oder Dritte aus dem Titel der Produkthaftung im Sinne 
des PHG gegen den AN richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, 
dass der Fehler in der Sphäre des AN verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. 

5. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen zwischen dem AN und dem Kunden ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
so wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
Unwirksame Bestimmungen oder Vereinbarungen sind durch wirksame zu ersetzen, die dem 
angestrebten wirtschaftlichen Zweck am Nächsten kommen.  

6. Für den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die nicht einvernehmlich geregelt werden können, 
vereinbaren die Vertragsparteien einvernehmlich zur außergerichtlichen Beilegung des Konfliktes 
eingetragene Mediatoren (ZivMediatG) mit dem Schwerpunkt WirtschaftsMediation aus der Liste des 
Justizministeriums beizuziehen. Sollte über die Auswahl der WirtschaftsMediatoren oder inhaltlich 
kein Einvernehmen hergestellt werden können, werden frühestens ein Monat ab Scheitern der 
Verhandlungen rechtliche Schritte eingeleitet. 
Im Falle einer nicht zustande gekommenen oder abgebrochenen Mediation, kann eine allfälliges 
Gerichtsverfahren eingeleitet werden. Sämtliche aufgrund einer vorherigen Mediation angelaufenen 
notwendigen Aufwendungen, insbesondere auch jene für eine(n) beigezogene(n) RechtsberaterIn, 
können vereinbarungsgemäß in einem Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren als „vorprozessuale 
Kosten“ geltend gemacht werden. 
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